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Abstract 

Nowadays, the issues women and peace are connected strongly on the level of UN’s security 
policy as a consequence of resolution 1325 (2000). Which are the legal and factual implica-
tions of this development both for the UN and for the Member States? Does their implemen-
tation meet the expectations? The study outlines the structure of today’s WPS-agenda and 
discusses how the UN deals with it. Germany’s activities to implement her obligations are 
also discussed. 

Zusammenfassung  

Heute sind die Themen Frauen und Frieden auf der Ebene der Sicherheitspolitik der Verein-
ten Nationen als Resultat von Resolution 1325 (2000) eng miteinander verbunden. Welche 
rechtlichen und tatsächlichen Konsequenzen haben sich aus dieser Entwicklung einerseits 
für die Arbeit der Vereinten Nationen selbst, andererseits für die Mitgliedstaaten ergeben 
und wie steht es um ihre Umsetzung? Die Studie zeichnet die WPS-Agenda nach und disku-
tiert die diesbezüglichen Aktivitäten der Vereinten Nationen. Die Umsetzungsmaßnahmen 
Deutschlands werden im Anschluss untersucht und bewertet. 
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I. Einleitung 

In den zurückliegenden anderthalb Jahrzehnten ist, beginnend mit Resolution 1325 (2000), 
ein Geflecht von Texten, institutionellen Strukturen und Handlungsformen entstanden, in-
nerhalb dessen eine von der Friedens- und Konfliktforschung so bezeichnete „WPS-Agenda“ 
(Women, Peace, and Security) bearbeitet und weiterentwickelt wird.1 Dies war einerseits 
möglich in der weltpolitisch günstigen Situation am Ende des Kalten Krieges und nach der 
Überwindung der die Vereinten Nationen lange Zeit lähmenden Blockkonfrontation,2 ande-
rerseits notwendig angesichts der Zunahme von innerstaatlichen Konflikten mit starken 
Auswirkungen auf die Zivilbevölkerungen und einer generellen Instabilität3. Inhaltlich an-
knüpfen ließ sich zudem an das in den 1990er Jahren erstarkte4 Bewusstsein für Genderfra-
gen auf internationaler Ebene (Weltmenschenrechtskonferenz 1993 in Wien; Weltfrauenkon-
ferenz 1995 in Peking).5 Gemeinsame Anstrengungen der Zivilgesellschaft in Gestalt der 
„NGO Working Group on Women, Peace and Security“ und einer Gruppe von Unterstützer-
staaten sowie der mit Frauenfragen befassten Einheiten der Vereinten Nationen führten 
schließlich zum Ziel.6  

Klar ist, dass eine tatsächliche Umsetzung dessen, was in Resolution 1325 gefordert wird, 
Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik grundlegend verändern würde. Die konse-
quente Beteiligung von Frauen an diesen nach wie vor von Männern dominierten Politikfel-
dern dürfte dort für neue Denk- und Sichtweisen sorgen.7 Vor allem aber darüber hinaus 
würden tradierte Rollenbilder und gesellschaftspolitische Vorstellungen nachhaltig in Frage 
gestellt.8 Diese grundstürzende Tendenz der Resolution dürfte denn auch mit ein Grund für 
die weithin zu beobachtende schleppende Umsetzung sein. 

II. Resolution 1325 und die Ausbildung der Rahmenbedingungen für die „WPS-Agenda“ 

1. Resolution 1325 

Am 31. Oktober 2000 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 1325.9 Der Sicher-
heitsrat baut seine Resolution in eine größeres Narrativ von Erklärungen, Stellungnahmen, 
Dokumenten und Verträgen ein, unterstreicht also gleichsam die Selbstverständlichkeit und 
logische Konsequenz seiner Entscheidung.10 Doch diese bleibt in der Sache innovativ und 
hoch bedeutsam. Denn der Sicherheitsrat hat mit ihr das erste Mal klargestellt, dass Frauen 
in Friedensprozessen und bei sicherheitspolitischen Entscheidungen und Umsetzungsmaß-
nahmen auf allen Ebenen zu beteiligen sind. Dies betrifft die Vereinten Nationen in ihren 
Hauptquartieren und im Feld, aber auch die Mitgliedstaaten, sowohl als Truppensteller als 
auch als gegenwärtige und ehemalige Konfliktparteien. 

Frauen und Mädchen sind unter den Opfern bewaffneter Konflikte überrepräsentiert, sie 
haben sehr stark unter Gewalt, insbesondere auch sexueller Gewalt, und unter Vertreibung 
zu leiden.11 Auf der anderen Seite müssen sie erfahrungsgemäß beim Wiederaufbau und im 
Rahmen von Friedenskonsolidierungsprozessen hohe Lasten tragen, während sie gleichzei-
tig in die Entscheidungen über die Ausgestaltung dieser Prozesse nur unzureichend – oft-
mals auch gar nicht – eingebunden sind. Gleichzeitig sind Frauen als Kämpferinnen, Politi-
kerinnen und Menschenrechtsverteidigerinnen aktiv. 

Diesem Problembündel – dem das humanitäre Völkerrecht (die vier Genfer Konventionen 
von 1949 und die beiden Zusatzprotokolle von 1976) nur in Ansätzen Rechnung trägt – soll 
durch eine umfassende Berücksichtigung der Interessen von Frauen, ihren tatsächlichen 



Staat, Recht und Politik — Forschungs- und Diskussionspapiere | 1 2 

 

Schutz und ihre Beteiligung an den relevanten Entscheidungen begegnet werden. Die Her-
ausforderung besteht nun darin, dies nicht als einmalige Willensbekundung zu sehen, son-
dern in ein Aktionsprogramm umzugießen, damit auch wirklich rechtliche und tatsächliche 
Fortschritte erzielt werden können. 

Dementsprechend benennt die Resolution erste Schritte, die zu unternehmen sind, und bittet 
den Generalsekretär um eine umfassende Studie zum Thema. Dieser soll außerdem regel-
mäßig über Fragen im Zusammenhang mit Resolution 1325 an den Sicherheitsrat berichten. 
Der Rat selbst beschließt, aktiv mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

2. Grundlegung einer WPS-Struktur 

Seither sind im Rahmen der Vereinten Nationen bereits bestehende Strukturen mit dem 
Thema beschäftigt oder neue Strukturen zu diesem Zweck eingerichtet worden. Der Gene-
ralsekretär legte die in Resolution 1325 angesprochene Studie im Oktober 2002 unter dem 
Titel “Women, Peace and Security“ vor.12 In ihr werden Erfahrungen des gesamten Systems 
der Vereinten Nationen verarbeitet; der Fokus liegt auf den Auswirkungen bewaffneter Kon-
flikte auf Frauen und Mädchen. Dabei wird der relevante Rechtsrahmen analysiert und seine 
Umsetzung bewertet. Die Genderperspektive von Friedensprozessen und Friedensmissionen 
wird ebenso untersucht wie die Bedeutung und Rolle von Frauen in Versöhnungs-, Wieder-
aufbau- und Entwaffnungsprozessen. Diese Studie schloss mit Handlungsempfehlungen, die 
vor allem darauf zielten, in allen Teilbereichen kontinuierlich eine Genderperspektive einzu-
nehmen. 

Auf den Grundlagen dieser Studie legte der Generalsekretär dem Sicherheitsrat einen Bericht 
über Frauen, Frieden und Sicherheit13 vor. Dieser war Gegenstand einer offenen Debatte zur 
WPS-Agenda am 29./29. Oktober 2002. Zum zweiten Jahrestag von Resolution 1325 am 31. 
Oktober 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrates eine Stellungnahme ab.14 In dieser wur-
de die Verpflichtung des Sicherheitsrates auf die vollständige Umsetzung von Resolution 
1325 bekräftigt und konkrete Handlungsempfehlungen hierzu geäußert, etwa das Anlegen 
eines Datensatzes von Genderexpertinnen sowie von Frauengruppen und -netzwerken in 
Konfliktregionen. Der Präsident des Sicherheitsrates empfahl die Entwicklung klarer Strate-
gien und Aktionspläne mit konkreten Teilzielen und Zeitplänen, um die geforderten Gen-
derperspektiven zu entwickeln. Besonderes Augenmerk sei bei Friedensmissionen auf Ver-
haltensmaßregeln und Disziplinarverfahren zur Bekämpfung von sexueller Ausbeutung und 
Menschenhandel zu legen. 

Damit war die Ausgangsbasis gelegt für die Etablierung eines Gesamtrahmens, die in meh-
reren weiteren Schritten und durch verschiedene Akteure innerhalb und außerhalb des Sys-
tems der Vereinten Nationen erfolgte. 

3. Weitere Resolutionen des Sicherheitsrates 

Mit seinen Resolutionen 1820 (2008), 1888 (2009) und 1989 (2009)15 konturierte der Sicher-
heitsrat diesen Gesamtrahmen weiter aus, indem er den Einsatz sexueller Gewalt als 
Kriegstaktik verurteilte und darin ein erhebliches Hindernis für die Wiederherstellung von 
Frieden und Sicherheit erblickte. Um diese Erkenntnis auch wirksam umzusetzen, sei es er-
forderlich, das Problem durch ein breites Bündel von Maßnahmen juristischer und erzieheri-
scher Art anzugehen sowie Frauen früh und aktiv in Konfliktlösungsprozesse und friedens-
schaffende Aktivitäten einzubinden. 

Auslöser für die neuen Resolutionen war der starke Anstieg von Missbrauchsvorwürfen in 
den Jahren 2006 bis 2008. Bereits im November 2005 hatte das DPKO die heute so bezeichne-
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te Conduct and Discipline Unit (CDU) eingerichtet, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen 
und Verhaltensstandards aufrechtzuerhalten. Wenige Monate zuvor hatte der Präsident des 
Sicherheitsrates eine Stellungnahme abgegeben, in der sich der Rat äußerst besorgt über die 
Vorkommnisse zeigte und bekanntgab, die Mandate für Friedensmissionen entsprechend zu 
ergänzen.16 

Die von der CDU seit 2007 geführten Statistiken von Missbrauchsvorwürfen weisen nach 
dem Gipfelpunkt 2008 (mit Ausnahme des Jahres 2015) kontinuierlich nach unten.17 

 

Res. 1325 (2000) Res. 1820 (2008) Res. 1888 (2009) Res. 1889 (2009) 

Grundlegende Ver-
bindung der Kon-
flikterfahrungen von 
Frauen mit der Auf-
rechterhaltung der 
internationalen Si-
cherheit und des 
Friedens; 

Umfassende Einbin-
dung von Frauen in 
Konfliktlösung und 
Friedensprozesse 

Einsatz von sexuel-
ler Gewalt als 
Kriegstaktik oder als 
systematischer An-
griff auf die Zivilbe-
völkerung stellt gro-
ßes Friedenshinder-
nis dar; 

bedarf systemati-
scher Antwort vor 
allem in den Berei-
chen Friedensschaf-
fung und Justiz 

Konkretisierung von 
Res. 1820 (2008) 
durch Verpflichtung 
der Vereinten Natio-
nen und ihrer Mit-
gliedstaaten auf insti-
tutionelle Maßnah-
men und Etablierung 
von Kontrollmecha-
nismen 

Konkretisierung von 
Res. 1820 (2008) 
durch Verpflichtung 
der Vereinten Nati-
onen und ihrer Mit-
gliedstaaten auf 
frühzeitige Einbin-
dung von Frauen in 
Konfliktlösungs- 
und Friedensprozes-
se 

Tabelle 1: Rahmen der WPS-Agenda 

Aus diesen Kernaussagen hat der Sicherheitsrat konkrete Verpflichtungen abgeleitet und an 
die Vereinten Nationen, insbesondere den Generalsekretär und an sich selbst, die Mitglied-
staaten und die Parteien bewaffneter Konflikte gerichtet. Diese werden üblicherweise zu vier 
Säulen zusammengefasst und bilden die eigentliche WPS-Agenda: 

• Beteiligung 
• Schutz 
• Prävention 
• Hilfe, Wiederaufbau und Wiedereingliederung 

Beteiligung: Hier sollen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass Frauen auf allen Ebenen von 
Friedensprozessen im speziellen und der Sicherheitspolitik generell stärker repräsentiert und 
aktiv beteiligt sind. Dies gilt insbesondere für politische Entscheidungsfindung in nationa-
len, regionalen und internationalen Institutionen. 

Schutz: Zentraler Bestandteil der WPS-Agenda ist die Achtung vor und der Schutz von 
Menschenrechten von Frauen und Mädchen. Der Sicherheitsrat fordert alle Konfliktparteien 
dazu auf, Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor sexueller Gewalt zu ergrei-
fen und die Straflosigkeit von Tätern zu beenden. 

Prävention: Angesichts der langanhaltenden und schweren Folgen von sexueller Gewalt für 
die betroffenen Frauen und Mädchen sollen Geschlechterperspektiven während allen Stadi-
en der Friedensmissionen und der Wiederaufbaumaßnahmen zur Geltung gebracht werden, 
um schädigende Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Frauen zu minimieren oder zu 
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verhindern und Frauen als integralen Bestandteil aller Lösungsversuche zur Konfliktverhü-
tung anzusehen. 

Hilfe, Wiederaufbau und Wiedereingliederung: Um die Folgen sexueller Gewalt zu lin-
dern, sollen in diesen Bereichen rasch und wirksam Maßnahmen ergriffen werden. Neben 
medizinischen und psychologischen Aktivitäten zählen hierzu auch gesellschaftspolitische 
und justizielle Maßnahmen. Auch die Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer in die Ge-
sellschaft sowie allfällige Reformen des Sicherheitssektors sollen geschlechtersensibel erfol-
gen.  

4. Zwischenfazit 

Die vorstehend aufgeführten Texte und Maßnahmen sind in ihrer Bedeutung für die interna-
tionale Friedens- und Sicherheitspolitik kaum zu überschätzen. Aus ihnen ergibt sich eine 
grundlegende Neuorientierung, die aus der Verbindung des angestrebten Schutzes von 
Frauen und Mädchen mit ihrer aktiven Beteiligung an Friedensoperationen, Friedensver-
handlungen und Nachkonfliktmaßnahmen folgt. Der wichtige Schritt lag und liegt in der 
Umsetzung dieses neuen Geists sowohl in den internationalen Aktivitäten der Vereinten 
Nationen selbst als auch auf Seiten der Mitgliedstaaten. Kritisch zu sehen ist die Reduzie-
rung der Genderproblematik auf Frauen und Mädchen, denn in bewaffneten Konflikten sind 
natürlich auch Männer sowie LGBTI-Personen Opfer sexueller Gewalt.18 Fallstudien aus 
Staaten, die sich in unterschiedlichen Konfliktstadien befinden, zeigen aber deutlich, dass die 
intendierten friedensfördernden Effekte der stärkeren Beteiligung von Frauen tatsächlich 
eintreten.19 

III. Strukturbildungen im System der Vereinten Nationen und Folgeaktivitäten 

1. Strukturen 

Im Jahr 2005 wurde die bereits erwähnte Vorläufereinrichtung der Conduct and Discipline 
Unit (CDU) eingerichtet, seit 2007 ressortiert sie unter dem neuen Namen im Department of 
Field Support. Sie ist präventiv tätig und versucht vor allem durch Schulungen zu bewirken, 
dass die Zahl der Vorfälle zurückgeht. Der Generalsekretär berichtet inzwischen regelmäßig 
über das Problem der sexuellen Gewalt und Ausbeutung.20 Es werden Untersuchungen 
durchgeführt, Zahlungen der Vereinten Nationen an die Truppenstellerstaaten werden ge-
gebenenfalls ausgesetzt und die betroffenen Personen in ihre Heimatländer zurückgeschickt, 
wenn ihre Anwesenheit für die Untersuchung nicht mehr erforderlich ist. Überdies werden 
die Fälle gemäß Resolution 69/11421 an die Heimatländer zur Strafverfolgung gemeldet. 

Im Jahr 2007 richtete der Generalsekretär UN Action Against Sexual Violence in Conflict 
(UN Action) ein. Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss von dreizehn Einrich-
tungen, Programmen und anderen Stellen der Vereinten Nationen, deren gemeinsames Ziel 
es ist, sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten zu beenden. UN Action soll die Aktivitäten 
koordinieren und auch Ansprechpartner für Konfliktparteien sein, um Schulungsmaßnah-
men durchzuführen und Opferbetreuung anzubieten.22 

Mit Resolution 1888 (2009) forderte der Sicherheitsrat den Generalsekretär auf, einen Sonder-
repräsentanten zum Thema sexuelle Gewalt in Konflikten einzusetzen. Von April 2010 bis 
August 2012 amtierte Margot Wallström (Schweden) als erste Sonderrepräsentantin; im Sep-
tember 2012 folgte ihr Zainab Hawa Bangura (Sierra Leone) nach. Das Büro der Sonderre-
präsentantin23 hat sechs Prioritäten, die sich aus dem Mandat24 ergeben: 
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• Beendigung von Straflosigkeit sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten durch Unter-
stützung der nationalen Strafverfolgung 

• Schutz und Stärkung der potenziell von sexueller Gewalt betroffenen Personen 
• Unterstützung der nationalen Regierungen bei der Entwicklung und Umsetzung eigener 

Maßnahmen zur Bekämpfung sexueller Gewalt  
• Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, dass, warum und mit welchen Konsequenzen 

Vergewaltigung als Mittel der Kriegführung eingesetzt werden 
• Harmonisierung der Aktivitäten der Vereinten Nationen mit Hilfe von UN Action 
• Hinwirken auf eine stärkere nationale Unterstützung des Kampfes gegen sexuelle Ge-

walt (national ownership) 

Auch die im Jahr 2010 durch die Generalversammlung eingerichtete Organisation „UN Wo-
men“,25 die sich mit der Aufgabe Geschlechtergerechtigkeit und der Stärkung von Frauen 
befasst, arbeitet darauf hin, dass die WPS-Agenda die volle Aufmerksamkeit durch die Ver-
einten Nationen erhält.26  

Der Sicherheitsrat selbst diskutiert und kontrolliert die Umsetzung von Resolution 1325 jähr-
lich im Format von „Offenen Debatten“ und gezielt mit einer größeren Breitenwirkung an 
wichtigen Daten wie 2010 oder 2015.27 Die im Jahr 2015 durchgeführte „Hochrangige Über-
prüfung“ bewertete die Fortschritte auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene, 
diente zur Erneuerung von Verpflichtungen und zur Erörterung neu entstandener Schwie-
rigkeiten.28 Der Sicherheitsrat nahm bei dieser Gelegenheit die von ihm im Jahr 2013 in Auf-
trag gegebene „Globale Studie zu Frauen, Frieden und Sicherheit“29 entgegen. Jährliche Be-
richte des Generalsekretärs an den Sicherheitsrat bilden die Grundlage der Bewertungen. 

2. Konkrete Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt 

Die schleppende Umsetzung der in den oben erwähnten Sicherheitsratsresolutionen 1820 
(2008), 1888 (2009) und 1889 (2009) geforderten Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt in be-
waffneten Konflikten hat den Sicherheitsrat bewogen, sich im Jahr 2010 und erneut 2013 mit 
dem Thema zu beschäftigen und ihm solchermaßen sehr hohe Dringlichkeit beizulegen. 

 

Res. 1960 (2010) Res. 2106 (2013) 

Aufforderung an Staaten und Konfliktpar-
teien, detaillierte Informationen über Fälle 
sexueller Gewalt zur Verfügung zu stellen. 

Aufforderung an Staaten und Konfliktpar-
teien, Selbstverpflichtungen gegen den Ein-
satz von sexueller Gewalt und für die Auf-
klärung von Vorkommnissen zu überneh-
men. 

Aufforderung an Staaten und Konfliktpar-
teien, den Einsatz von sexueller Gewalt zu 
unterlassen und Vorkommnisse konsequent 
aufzuklären und zu bestrafen; Amnestien 
sollen ausgeschlossen sein. 

Aufforderung an Staaten und Konfliktpar-
teien, mit Frauenorganisationen und der 
Zivilgesellschaft insgesamt zusammenzuar-
beiten und deren Tätigkeit aktiv zu unter-
stützen. 

Tabelle 2: Schärfung der Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt 

Vor allem mit der zweiten Resolution will der Sicherheitsrat eine konsequentere Untersu-
chung von Verbrechen sexueller Gewalt und die ernsthafte Verfolgung und Sanktionierung 
der Täter durchzusetzen, um langfristig geschlechterbasierte Gewalt zu verhindern. Der Si-
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cherheitsrat legt der Problematik eine erhöhte Dringlichkeit bei, nachdem solches Geschehen 
lange Zeit von der internationalen Gemeinschaft als zweitrangig und kriegstypisch abgetan 
und verharmlost wurde. Für UN-Friedenssicherungsmissionen erklärt er eine – angesichts 
anhaltender Vorfälle30 auch dringend notwendige! – Null-Toleranz-Politik, von Truppenstel-
lerstaaten erwartet er die Schulung der Einsatzkräfte über sexuelle Gewalt sowie den ver-
stärkten Einsatz von Frauen. Trotz eines Rückgangs der Zahlen (s.o. II.3) muss das Thema 
auf der Agenda des Sicherheitsrates bleiben.31 

3. Weitere Aktivitäten 

Der Ausschuss nach dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Gewalt gegen 
Frauen (CEDAW)32, der CEDAW-Ausschuss, nahm im Jahr 2013 seine Allgemeine Empfeh-
lung Nr. 30 zu Frauen in der Konfliktprävention, in Konflikt- und Nachkonfliktsituationen 
an.33 Hierin wird den Vertragsparteien erläutert, wie sie ihre Verpflichtungen aus dem Über-
einkommen vor, während und nach Konflikten erfüllen. Das Dokument behandelt auch die 
Pflichten von nichtstaatlichen Akteuren, einschließlich Unternehmen und organisierter kri-
mineller Gruppen. Der CEDAW-Auschuss erwartet, dass die Vertragsstaaten ihm über die 
Umsetzung der Sicherheitsratsresolutionen berichten. 

Die hier zu beobachtende Vernetzung und interinstitutionelle Bezugnahme ist ein wichtiges 
Signal an die Vertragsstaaten der Menschenrechtsverträge und an die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen insgesamt, dass die Organisation und andere Überwachungsmechanis-
men die Pflichten der WPS-Agenda ernst nehmen und auf ihre Einhaltung dringen. 

Zu beobachten sind auch Spill-over-Effekte auf andere Rechtsregime. So enthält etwa der im 
Jahre 2014 in Kraft getretene Vertrag über den Waffenhandel (Arms Trade Treaty – ATT)34 in 
Art. 7 Abs. 4 die Vorgabe, dass der Vertragsstaat bei der Bewertung der Folgen einer Aus-
fuhrgenehmigung das Risiko berücksichtigen muss, ob die in Rede stehenden Waffen dazu 
verwendet werden, „schwerwiegende Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt oder 
schwerwiegende gewalttätige Handlungen gegen Frauen und Kinder vorzunehmen oder zu 
erleichtern“. Mit einem präsidentiellen Statement stellte der Sicherheitsrat im Herbst 2014 
eine Verbindung der WPS-Agenda mit der aktuellen Flüchtlingskrise her.35 

4. Zwischenfazit 

Innerhalb des UN-Systems ist die Umsetzung der WPS-Agenda nicht weit genug vorange-
kommen.36 Dies lag lange Zeit an den zersplitterten Zuständigkeiten, die durch die Einrich-
tung von UN-Action und insbesondere von UN-Women überwunden werden sollten. Hinzu 
kommen weitere, UN-typische Probleme: zu wenig Finanzmittel und komplizierte Berichts-
verfahren an den Sicherheitsrat.  

Daneben zeichnen sich auch viele Mitgliedstaaten nicht durch einen übergroßen Willen zur 
Umsetzung der WPS-Agenda aus. Einen Nationalen Aktionsplan haben bis Mai 2016 erst 
sechzig Staaten vorgelegt;37 ihre Zahl wächst langsam, aber kontinuierlich. 
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IV. Umsetzung in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Rechts- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland ist grundsätzlich 
völkerrechtsfreundlich und integrationsoffen,38 alle Bundesregierungen bekennen sich zum 
Multilateralismus und zu den Vereinten Nationen.39 

Die Bundesregierung gibt dementsprechend auf der Webseite des Auswärtigen Amtes an, 
sie unterstütze Resolution 1325 (2000) und die WPS-Agenda und setze sich in verschiedenen 
Bereichen dafür ein, die Rolle von Frauen bei Friedenssicherung und Konfliktprävention zu 
stärken.40  

1. Nationaler Aktionsplan 

Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung wurde am 19. Dezember 2012 verabschie-
det; er soll die Umsetzung der Resolution verbessern und ihr mehr Kohärenz verleihen.41 
Hierzu fasst er die bisher bestehenden – und schon in Teilbereiche betreffenden Aktionsplä-
nen formulierten – Aktivitäten der Bundesrepublik in diesem Bereich zusammen. Das The-
ma soll „mehr als bisher als ein Querschnittsthema [der] Außen-, Sicherheits- und Entwick-
lungspolitik“ verankert und die diesbezüglichen Maßnahmen „in einen einheitlichen Be-
zugsrahmen“ gestellt werden. Ausdrücklich werden Verbindungen zu Menschenrechten im 
Allgemeinen und Frauenrechten im Besonderen gezogen. 

Als vorrangige Ziele der deutschen Politik werden neben der umfassenden Beteiligung von 
Frauen an Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedenskonsolidierung der wirksa-
me Schutz von Frauen und Mädchen vor Menschenrechtsverletzungen und vor sexueller 
Gewalt in Konflikten formuliert. Hinzu kommt eine wirksame Strafverfolgung bei sexueller 
Gewalt und anderen Verbrechen gegen Frauen und Mädchen. 

Die Prävention soll als kontinuierliches Element der Außenpolitik und Entwicklungszu-
sammenarbeit etabliert werden und dazu beitragen, Frauen und Frauengruppen in den 
Partnerländern langfristig zu stärken und zu ermächtigen. Deutschland werde bei friedens-
schaffenden und friedenserhaltenden Maßnahmen, an denen es beteiligt ist, in allen Stadien 
frühzeitig eine Geschlechterperspektive berücksichtigen. Dies solle sich in der Regel- und 
Laufbahnausbildung der Bundeswehr, aber natürlich auch in der konkreten Einsatzvorberei-
tung auswirken. Das gleiche soll mutatis mutandis für Polizisten und zivile Mitarbeiter gel-
ten. Hinzutreten soll eine kultursensible Handhabung dieser Thematik vor Ort. 

Die Bundesregierung unterstützt die einschlägigen Verhaltenskodizes der Vereinten Natio-
nen, der EU und der NATO; sie verpflichtet sich „zur angemessenen Sanktionierung des 
eigenen Personals bei festgestellten Verstößen gegen die einschlägigen Regeln unter Berück-
sichtigung des nationalen Rechts“. 

Außerdem dringt die Bundesregierung auf die stärkere und umfassende Beteiligung von 
Frauen an allen Aspekten der Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedenskonsoli-
dierung. Dies gilt für das eigene Einsatzpersonal, den Sicherheitssektor insgesamt und die 
Partner vor Ort. Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt und insbe-
sondere sexueller Gewalt werden ebenso vorgeschlagen wie Aktivitäten zu Hilfe und Unter-
stützung für die Opfer. Wichtig ist, dass auch sexuelle Gewalt gegen Männer erwähnt wird. 
Schließlich werden Maßnahmen erläutert, die Wiedereingliederung und Wiederaufbau be-
treffen. Hierbei sollen Frauen gleichberechtigt am Aufbau demokratischer und gerechter 
Gesellschaftsordnungen beteiligt werden, um zum nachhaltigen Gelingen dieser Prozesse 
beizutragen. 
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Mit Blick auf die Bekämpfung der Straflosigkeit macht sich die Bundesregierung dafür stark, 
dass nationale, regionale und gegebenenfalls auch internationale Strafverfolgung stattfindet. 
Frauen und Mädchen sollen bei der Prozessteilnahme unterstützt werden. 

Die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen soll durch die zuständigen Ressorts geleistet 
werden, die zur Koordinierung ihrer Politik eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt 
haben. Die Finanzierung des Nationalen Aktionsplans erfolgt aus den regulären Haushalts-
mitteln der Ressorts. Die Bundesregierung strebt an, die Kooperation mit zivilgesellschaftli-
chen und internationalen Akteuren zur Umsetzung der Resolution 1325 weiter auszubauen. 

Die Bundesregierung berichtet seit dem Jahr 2004 regelmäßig an den Deutschen Bundestag 
über die Umsetzung von Resolution 1325; im Mai 2014 übermittelte sie ihren vierten Be-
richt.42 Dieser gibt einen Überblick über die Aktivitäten und Maßnahmen der Bundesregie-
rung zur Umsetzung der Resolution 1325 für den Zeitraum August 2010 bis Dezember 2013 
im internationalen aber auch nationalen Rahmen. Zukünftig wird er durch den Bericht über 
die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans ersetzt werden.43 

2. Multilaterale Aktivitäten Deutschlands 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass sie sich für die Ziele von Resolution 1325 in den 
Vereinten Nationen, in der Europäischen Union, NATO, OSZE und anderen internationalen 
Organisationen und Foren engagiere. Daneben habe sie in den Jahren 2010 bis 2013 insge-
samt 108 Projekte und Maßnahmen mit Relevanz für die Umsetzung von Resolution 1325 in 
Höhe von rund 240 Millionen Euro gefördert. Sie begreife die Umsetzung der Resolution 
1325 als Querschnittsthema, das bei Entscheidungen, Aktivitäten und Projekten der Außen-, 
Sicherheits- und Entwicklungspolitik berücksichtigt wird.44 

Die Bundesrepublik gehört der „Freundesgruppe der Resolution 1325“ an,45 in der Informa-
tionen zur Umsetzung ausgetauscht und gemeinsame Positionen und Initiativen abgestimmt 
werden können. Deutschland nimmt an den offenen Debatten im Sicherheitsrat zur Umset-
zung von Resolution 1325 teil und setzt sich für die Berücksichtigung der in der Resolution 
enthaltenen Forderungen in allen Gremien der Vereinten Nationen ein. 

Im Rahmen der Europäischen Union (EU) ist Resolution 1325 Gegenstand der Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) nach Art. 42ff. EUV. Die EU hat Richtlinien für 
die Umsetzung der Resolution in europäischen Friedenseinsätzen entwickelt und Rats-
schlussfolgerungen zur Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten im Krisenmanage-
ment erlassen. Die Bundesrepublik ist regelmäßig an der „Informal Task Force zu Frauen, 
Frieden und Sicherheit“ der Europäischen Union – bestehend aus Vertretern der EU-
Kommission, des Ratssekretariats und einiger Mitgliedstaaten – beteiligt und wirkt so an 
Entscheidungen und Aktivitäten der EU zur Umsetzung von Resolution 1325 mit.46  

3. Kritik 

Der deutsche Frauensicherheitsrat, ein zivilgesellschaftliches Netzwerk deutscher Friedens-
forscherinnen und Friedensaktivistinnen, das im Jahr 2003 gegründet wurde, begleitet die 
Maßnahmen der Bundesregierung kritisch und veröffentlicht seinerseits sogenannte Schat-
tenberichte zur Umsetzung der Resolution 1325 in Deutschland.47 Auch die jeweiligen Oppo-
sitionsparteien sind mit der nationalen Umsetzung von Resolution 1325 in der Bundesrepub-
lik Deutschland nicht zufrieden.48  

Zu den Kritikpunkten zählt beispielsweise, dass zu wenig Mittel bereitgestellt werden.49 Da-
bei handelt es sich freilich um eine weltweit anzubringende Kritik.50 Die Beteiligung der Zi-
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vilgesellschaft an Beratungen zum Nationalen Aktionsplan wird zwar gelobt, das Ergebnis 
kann die Lobbyorganisationen aber nicht vollumfänglich überzeugen.51 Sehr intensiv wurde 
daran Kritik geübt, dass weder in Deutschland noch weltweit eine hinreichende Aufarbei-
tung der sexuellen Gewalt an Frauen und Mädchen seit dem Zweiten Weltkrieg erfolgt sei 
und kaum Entschädigungen gezahlt worden seien. Viel stärker als bisher müsse Prävention 
im Zentrum der Maßnahmen stehen; beklagt wird ein zunehmender Fokus auf militärische 
Intervention und das Demonstrieren von Handlungsfähigkeit. 

V. Fazit 

Frauen, Frieden und Sicherheit – also die WPS-Agenda – ist durch Resolution 1325 (2000) als 
Thema der internationalen Sicherheitspolitik etabliert worden. Dies geht vor allem auf lang-
andauerndes Engagement von zivilgesellschaftlichen Gruppen zurück und war in jenem 
aktiven Jahrzehnt der Vereinten Nationen zwischen 1991 und 2001 möglich. Sichtbare Folgen 
der Resolution sind ein normativer Gesamtrahmen mit weiteren Sicherheitsratsresolutionen 
und zahlreichen Berichten anderer Organe und Stellen der Vereinten Nationen sowie die 
Etablierung einer Reihe von Institutionen und Einrichtungen. Die Umsetzung der WPS-
Agenda ist jedoch weder innerhalb der Vereinten Nationen selbst noch in einer Mehrheit der 
Mitgliedstaaten zufriedenstellend. Das Thema ist angesichts ungebrochen andauernder und 
immer wieder neu entstehender bewaffneter Konflikte von bleibender und trauriger Aktuali-
tät.   

Die Bundesregierung sollte deswegen wie vorgesehen über die Umsetzung des Nationalen 
Aktionsplans berichten, um diesen im Zusammenwirken mit dem Parlament und der Zivil-
gesellschaft alsbald neu aufzulegen und angesichts neuer Herausforderungen inhaltlich wei-
terzuentwickeln. Dabei ist auf eine noch stärkere Kohärenz mit anderen Politikfeldern und 
den jeweils dort geltenden Plänen und Prinzipien zu achten und gleichzeitig eine an den 
Realisierungschancen orientierte Priorisierung ihrer Aktivitäten erwägen. Damit sollte eine 
überprüfbare Rechenschaftslegung verbunden sein. Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel 
sollte ernsthaft erwogen werden. 
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